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gen bevorzugt Bohranlagen zum Einsatz, 
die mit dieselelektrischen Motoren aus
gestattet sind, da diese besonders lärm
arm sind. 

Die österreichische Erdölindustrie ist, 
wie aus obigen Ausführungen ersichtlich 
ist, sehr bemüht, die Eingriffe in die Um
welt so gering wie möglich zu halten. 
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IV.9. Sicherheitstechnik im Erdöl- und Erdgasbergbau 
von Helmut WIDOR 

Die Sicherheit der Arbeitnehmer im Erd
öl- und Erdgasbergbau wird nach eigenen 
Gesetzen und Verordnungen geregelt, wel
che für andere Arbeitsbereiche nicht an
wendbar sind. 

Erdöl und Erdgas sind nach dem Berg
g esetz 1975 in der Fassung der Bun
desgesetze BGBI. Nr. 124/1978, 520/ 
1982, 399/1988 und 355/1990 als Eigen
tum des Bundes (Republik Österreich) aus
gewiesen. Im Berggesetz 1975 ist auch die 
Aufsuchung und Gewinnung der bundes
eigenen mineralischen Rohstoffe, worun
ter auch Erdöl und Erdgas fallen, ge
regelt. Die Anwendung des Berggesetzes 
umfaßt nur einen Teil der Aufbereitung 
des Erdöles und des Erdgases, sie endet 
vor der Verarbeitung in der Raffinerie. In 
der Ra ff in er i e wird keine bergbauliche, 
sondern ausschließlich eine gewerbliche 
Tätigkeit ausgeübt, sodaß in diesem Fall 
die Gewerbeordnung Anwendung fin
det. 

Über das Berggesetz 1975, welches am 
1. Oktober 1975 in Kraft trat, führt der Weg 
zu jenen Sicherheitsvorschriften, 
die die Sicherheitstechnik im Erdöl- und 
Erdgasbergbau Österreichs bestimmen. 

Stellen wir uns die Frage, wer oder was 
ist bei Ausübung der Bergbautätig
keit zu schützen oder zu sichern? 

Nicht nur der arbeitende Mensch kann 
bei seiner Arbeit gefährdet werden, son
dern er kann auch andere, die mit ihm tä
tig sind, oder auch jene, die außerhalb 
des Bergbaubetriebes leben, gefährden. 
Durch die österreichische Gesetzgebung 
wird nicht nur das eigene sondern auch 
das fremde Leben, das eigene sowie das 
fremde Eigentum vor Beeinträchtigungen 
geschützt. 

Im Erdöl- und Erdgasbergbau werden 
mit den nachfolgend angeführten Geset
zen (ehemals Verordnungen) Personen 
und Sachen geschützt: 
1. Die Verordnung über allgemeine Berg

polizeivorschriften für die Betriebe zur 
Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl 
und Erdgas durch Bohrungen (Erd ö 1-
B e rg pol i ze i v e ro rd nun g, EBPV 
genannt), BGBI. Nr. 278/1937, in der 
Fassung der Verordnung vom 19. Mai 
1944, Verordnungs- und Amtsblatt für 
den Reichsgau, Nr. 47 und der Verord
nung des Bundesministeriums für Han
del und Wiederaufbau vom 3. Mai 
1961, BGBI. Nr. 125/1961 unter Be-
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rücksichtigung der Verordnung vom 
19. Mai 1944, Verordnungs- und Amts
blatt für den Reichsgau Wien, Nr. 48. 

2. Die Verordnung über die beim Bergbau
betrieb zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Personen und zum 
Schutz von Sachen durchzuführenden 
Maßnahmen (Al 1 gemeine Berg
p o l i z e i v e ro rd nun g, ABPV ge
nannt), BGBI. Nr. 114/1959, in der Fas
sung der Verordnungen BGBI. Nrn. 
185/1969, 22/1972 und 12/1984. 

In diesen beiden Verordnungen, die mit 
dem Berggesetz 1975 in den Gesetzes
rang erhoben worden sind, wird eingangs 
auf die Bergbaubetriebsanlagen hingewie
sen und zwar, wie der Bergbauunterneh
mer durch entsprechende Maßnahmen 
die Anlagen vor dem Zutritt fremder Perso
nen zu schützen hat. Primär stellt die EBPV 
die Herstellung von Bohr 1 ö c h e rn in den 
Vordergrund und legt fest, mit welchen Si
cherheitsmaßnahmen dabei vorzugehen 
ist. 

Um an eine Erdöl- oder Erdgaslagerstät
te heranzukommen, bedarf es umfangrei
cher vorbereitender geologischer Arbei
ten. Mit Hilfe geophysikalischer 
Methoden wie G r a v im et r i e, 
Magnetik, Refraktions- und 
Re f 1 ex i o n s sei s m i k (Schuß- und 
Vibroseismik) wird die Suche nach 
Kohlenwasserstoffen eingeleitet. Die wich
tigste Meßmethode ist heute die Refle
xionsseismik, wobei bei der Schußseismik 
zur Erzeugung seismischer Impulse 
Sprengungen unterhalb der Verwit
terungs s chic h t ausgelöst wer
den müssen. Auf die Meßmethode im Ein
zelnen wird im Hauptkapitel 11.2.4. einge
gangen. 

Bei den Sprengungen müssen S p re n g
und Zündmittel in Bohrlöcher einge
bracht und zur Explosion geführt werden. 

Der Sprengbefugte und die in Aus
bildung befindlichen Personen sind allein 
berechtigt, Sprengstoffe und Zündmittel in 
das Bohrloch einzubringen und die Spren
gungen auszulösen. Beim Antransport der
selben muß auf die strikte Trennung der 
Spreng- und Zündmittel geachtet werden; 
sie sind bereits in den Lagerräumen ge-

trennt aufzubewahren und unter Verschluß 
zu halten. Der Transport der Spreng- und 
Zündmittel bis zum Einsatzort erfolgt un
ter der Kontrolle des Sprengbefugten. 

Während der Ladung der Bohr 1 ö -
c her hat der Sprengbefugte alle unbetei
ligten Personen von der Arbeitsstelle fern
zuhalten. Als Ausfluß der Bestimmungen 
in der Allgemeinen Bergpolizeiverordnung 
über das Sprengwesen wurden Richtlinien 
für den Transport von Spreng- und Zünd
mittel für seismische Arbeiten erarbeitet 
und von der Bergbehörde genehmigt. 
Dem Schießtrupp stehen ein Motor
fahrzeug zur Verfügung, in dem die Zünd
mittel und ein Anhänger, auf dem die 
Sprengmittel transportiert werden. 

Während der Sprengarbeiten muß darauf 
geachtet werden, daß der Motorwagen 
mindestens 30 m von jenem Bohrloch ent
fernt ist, das geladen werden soll. Ebenso 
muß der mit Sprengstoff beladene Anhän
ger abseits des Motorwagens in einem Ab
stand von 5 m Aufstellung nehmen. 

Da H ochs p an n u n g s 1 e i tu n g e n für 
elektrische Zünder eine Zündquelle bilden 
können, müssen die Transportgarnituren 
aus dem unmittelbaren Bereich von strom
führenden Freileitungen weggestellt wer
den. 

Die Informationen, die die seismischen 
Messungen erbrachten, müssen in weite
rer Folge durch Bohrungen näher unter
sucht werden. Für die Herstellung der 
Tief b oh r u n gen werden je nach Teufen
ziel fahrbare oder schwere Bohranlagen 
eingesetzt. Die Bohranlage besteht im we
sentlichen aus dem Bohrturm, den 
Antriebsmaschinen, den Spül
pumpen, den Spülungsbecken und 
der B oh r s c h man t g r u b e (siehe auch 
Hauptkapitel 11.3.1.). 

Die Auswahl des Bohrpunktes hängt 
nicht nur von geologisch-lagerstättentech
nischen Überlegungen ab, sondern auch 
von den Sicherheitsabständen, die 
zu Wohnhäusern und fremden Be
triebsanlagen mindestens 100 m, zu 
B u n d es- o d e r La n d esst r aß e n, zu 
Bahnlinien, zu Freileitungen und zu 
schiffbaren G ew ässe rn mindestens 
30 m (bzw. die Bohrmasthöhe + 15 %), zu 
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öffentlichen Wegen, zu Brunnenanla
gen und nicht schiffbaren Gewäs
sern mindestens 15 m betragen müssen. 

Während der Bohrtätigkeit sind auch 
entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
zum Schutz der Bohrmannschaft zu 
ergreifen. Die Bohrtürme enthalten mehre
re Bühnen, und diese müssen über Stie
gen und Leitern leicht erreicht werden kön
nen. Zum Schutz gegen Wind und Kälte 
werden die Arbeitsbühnen verkleidet, 
und in diesem Fall soll die verschalte Büh
ne mindestens ein Rettungsfenster 
aufweisen, das sich nach außen öffnen 
läßt und von dem aus der Erdboden (so
fern er mehr als 10 m entfernt ist) mit Hilfe 
einer F 1 u c h t rutsche rasch erreicht wer
den kann. 

Für die oberste Turmbühne ist eine spe
zielle Abseilvorrichtung einzubauen, 
mit welcher der Turmsteiger bei Ge
fahr flüchten kann. 

Wenn die Antriebsmaschinen in Betrieb 
gesetzt werden sollen, so muß dies allen 
am Bohrplatz anwesenden Arbeitnehmern 
durch Signale gut hörbar zur Kenntnis ge
bracht werden. 

Da die Bohranlagen rund um die Uhr ein
gesetzt sind, ist auch für eine ausreichende 
elektrische Beleuchtung sowie auch für 
eine Notbeleuchtung am Bohrturm zu 
sorgen. Zur Notbeleuchtung sind zwei 
tragbare, explosionsgeschützte Hand
leuchten bereitzuhalten. 

Die Gefährlichkeit der Bohrtätigkeit wird 
durch die Festlegung von explosions- und 
feuergefährdeten Betriebsbereichen unter
strichen. 

Als exp 1 os i onsg ef äh rd ete r 8 e
tri e bs berei c h um eine Bohrung bzw. 
um ein Bohrloch gilt ein kreisförmiger 
Raum mit einem Radius von mindestens 
15 m, gemessen vom Bohrlochmittel
punkt, und als feuergefährdeter Be
triebsbereich gilt ein kreisförmiger 
Raum mit einem Radius von 30 m. 

Innerhalb beider Bereiche ist die Ver
wendung von Feuer und offenem Licht, 
das Rauchen sowie die Vornahme von 
Handlungen, die Brände oder Explosio
nen auslösen können, verboten. Ebenso 
müssen alle Personen, die sich in diesen 

Bereichen aufhalten, einen geeigneten 
Schutzhelm tragen. 

Im 15 m-Bereich dürfen nur ex-ge
schützt ausgeführte elektrische Anlagen 
eingesetzt werden. Besonderes Augen
merk innerhalb der explosionsgefährdeten 
Betriebsbereiche ist den „F euer
ar bei t e n" zu widmen, worunter man 
Schweiß-, Schneid-, Löt- und 
Sc h 1 e i fa r b e i t e n sowie Auftau a r -
bei t e n unter Verwendung von Lötlam
pen und Feuer versteht. 

Diese äußerst gefährlichen Arbeiten dür
fen nur über gesonderte Anordnung des 
Betriebsleiters des Erdöl- oder Erdgasbe
triebes durchgeführt werden, wenn eine 
Explosionsgefahr nicht besteht oder 
diese durch geeignete Maßnahmen verhü
tet werden kann. Da die Gefahr eines 
Gasaustrittes bei manchen Arbeiten 
nicht vollkommen ausgeschlossen werden 
kann, muß eine Aufsichtsperson ständig 
anwesend sein und diese ist verpflichtet, 
die Umgebungsluft mit Hilfe eines Gas -
s p ü rg er ä t es während der Durchfüh
rung der „Feuerarbeiten" ständig zu kon
trollieren. Als zusätzliche Sicherheitsmaß
nahme muß am Ort der Feuerarbeiten 
eine geschulte B ran d wache unter Be
reitstellung einer ausreichenden Menge 
geeigneter Feuerlöschmittel anwesend 
sein. 

Werden Gase von mehr als 1 Vol.-% 
festgestellt, so sind bis zu ihrer Verdrän
gung oder entsprechenden Verdünnung 
die Feuerarbeiten einzustellen. Bei Arbei
ten am Bohr 1 o c h k o p f muß das Bohr
loch bis 7 ,5 m Teufe nachweislich gasfrei 
sein. Die die Feuerarbeiten betreffenden 
Sicherheitsbestimmungen gelten nicht nur 
für Bohrungen sondern auch für alle ande
ren Bergbauanlagen wie z.B. Leitun
gen oder Behälter, wo Gase mit Luft ein 
explosionsfähiges Gemisch bilden kön
nen. In diesen Anlagen ist von vornherein 
bekannt, ob sie Gase enthalten. Die Lei
tungen oder Behälter müssen unter gerin
gem Überdruck stehen, um die austreten
den Gase durch Ab f a c k e 1 n unschädlich 
machen zu können. 

Unabhängig von den speziell durchge
führten „Feuerarbeiten" sind auf jeder 
Bohranlage genügend effiziente Feuer-
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1 ö s c h e i n r ich tu n gen bereitzuhalten 
und die Bohrmannschaft ist in der erwei
terten Löschhilfe auszubilden. Die 
Bohrmannschaft muß zur Erhaltung des 
entsprechenden Bereitschaftsgrades in 
monatlichen Übungen für Löschhilfe aus
gebildet werden. Da die Stärke einer 
Löschmannschaft auf Bohranlagen im 
Ernstfall selten ausreicht, muß die nächst
gelegene Ortsfeuerwehr für Hilfeleistun
gen herangezogen werden. 

Liegt der Bohrpunkt weniger als 30 m 
von einem Wa 1 d entfernt, dann muß die 
ständig bereitzuhaltende Löschwasser -
menge um 30 m3 samt einer geeigneten 
Motorspritze erweitert werden. Darüber 
hinaus müssen Schaummittellösungen 
und Schaumerzeugungsgeräte am Bohr
platz bereitgehalten werden. 

Das bei einem Lagerstättentest 
(siehe Hauptkapitel Vl.2.2.) über die Test
f a c k e 1 abgeleitete Gas darf auf Bohrplät
zen, die unter 30 m zum Wald liegen, nur in 
Anwesenheit der Ortsfeuerwehr oder ge
gebenenfalls einer Werksfeuerwehr heiß 
abgefackelt werden. 

Der Sicherung von lösbaren Verbindun
gen und den Sicherungsmaßnahmen zum 
Schutz der Bohrarbeiter gegen Absturz ist 
auf den Bohranlagen besonderes Augen
merk zu schenken. Viele Bohreinrichtun
gen werden mittels Bolzen, Schellen oder 
Schäkel verbunden. Hiebei handelt es 
sich um lösbare Verbindungen, die gegen 
unbeabsichtigtes Lösen mit Vorsteckern 
und Sicherheitsketten zu sichern sind. 

Auf den B oh r b ü h n e n läßt sich eine 
Verschmutzung durch Spülung kaum ver
hindern. Dies führt jedoch häufig zu Aus
gleitunfällen, wenn die Bohrbühne nicht 
mit Gummimatten ausgelegt ist und die 
Spülungsreste mit Hilfe eines Dampf
s t r a h 1 g e rä tes von den Gummimatten 
beseitigt werden. 

Die Arbeiter, die auf der Turmsteiger -
bühne tätig sind, müssen ständig einen 
Rettungsgürtel tragen und über ein 
Seil gegen Absturz gesichert werden. Ge
gen Fußverletzungen hat der Bohrarbeiter 
hohes Schuhwerk, mit Stahlkappen und 
Knöchelschutz versehen, zu tragen; bei 
besonders starker Verschmutzung trägt er 
ölfeste Gummikleidung und Gummistiefel, 

die mit einer gleitsicheren Profilsohle aus
gestattet sind. Die Bohrmannschaft wird 
nicht nur durch ihr eigenes Verhalten son
dern auch durch Umstände, die von 
außen auf sie zukommen, gefährdet. Ein 
besonderes Gefahrenmoment verursa
chen Gewitter und Stürme, die die 
Bohrmannschaft zum Verlassen des Bohr
turmes zwingen. Schon bei Überschreiten 
einer Windgeschwindigkeit von 60 km/h 
wird die Arbeit auf der Turmsteigerbühne 
äußerst gefährlich. 

Vor Verlassen der Bohranlage ist der 
Flaschenzugblock im Turm so zu ver
spannen, daß er durch den Winddruck 
nicht in Pendelbewegung versetzt werden 
kann. 

Sicherheitstechnisch von Bedeutung ist 
die Wahl der geeigneten S p ü 1 u n g beim 
Bohren. Die Menge der Bohrspülung muß 
gemessen werden können, um ungewöhn
liche S p ü 1 u n g s ver 1 u s t e sowie deren 
Ursachen feststellen zu können und sie 
durch geeignete Gegenmaßnahmen hint
anzuhalten. Gelingt es nicht den S p ü -
1ungsum1 auf aufrechtzuerhalten, so ist 
das Bohren einzustellen. 

Abschließend sei zur Sicherheitstechnik 
im Erdöl- und Erdgasbergbau bemerkt, 
daß die Bestimmungen der Erdöl-Bergpoli
zeiverordnung sich vorwiegend auf die 
Bohrtätigkeit und weniger auf die nachfol
gende Ge w i n n u n g stät i g k e i t bezie
hen. Und wenn dies der Fall ist, so dienen 
die Vorschriften weniger der Sicherheit von 
Personen als vielmehr der Sicherheit der 
Lagerstätten. Deshalb werden die Be
stimmungen in diesem Beitrag nicht er
wähnt. 

Die sicherheitstechnischen Vorschriften 
der Erdöl-Bergpolizeiverordnung wurden 
durch mehrere Erlässe des Oberberg
amtes aus den Jahren 1941 und 1944 er
gänzt, die wohl nicht dem Verordnungs
text zuzurechnen sind, aber doch als aner
kannte Regeln heute noch Geltung haben. 
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